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3.

Es unterliegt keinein Zlveifel, das; es nicht ang.lit, dir Auslandschweizer
(43(1,(Mit) heiinzurufen, das; ans srldst dirs nicht davor schützen würde, Ausländer

sür gewisse Arbeiten zn benötigen. Aber vei nns sind viele Tausende von
Ansiändern, die als solche durchaus überflüssig, unnötig und unerwünscht sind,
die sehr Wohl durch (Ausland-) Schweizer ersetzt werden könnten und sollten.
Tie Notwendigkeit, das; in der Schweiz l,M.»W Ausländer etabliert und gleich-
gütig über lllstOltil Schweiz r im Ausland niedergelassen sind, diese „Notwendigkeit"

begebt n i ch t.

To liclier es ist, das; die Schweiz die italienischen und deutscheu Spezial-
arbeitzer nach wie vor nicht entbehren kann, ebenso sicher ist es, dasi sie keine
Ausländer sür kaufmännische und technische Branchen unbedingt benötigt, Tiefe
Parallele kann vollständig von A bis Z durchgeführt werde«. Tür die (sn-
l a s i n n g svoli t i k wird sie auch tatsächlich durchzuführen sein, und die heutige

Fremdenpolizei handelt auch darnach. Es folgt daraus, das; die normale
Niederlaisnngspraris endlich den längst benötigten entschlossenen S ch u tz d e r
nationalen Arbeit auch nns bringt, Nur andere ständer, die es zudem
bei weitem nicht so bitter nötig liaben, ibn schon lange besitzen. Tarüber können
unsere Anslandschweizer ebenso betrübliches wie belebrendes berichten. Wenn
die Schweiz sich staatsvertraglich ihre Rechte, die sie als souveräner Zta.it
wwieso behauptet, derer sie sich aber durch die frübere Pertragsvolitik leider
begeben batte, wieder ausdrücklich vorbebält, so tut sie nur, was die andern
Staaten, trotz der Perträge, immer getan haben. Tas; die umliegenden
vier Vertragsstaaten in der Schweiz vergleichsweise unendlich viel größer?
Interessen baben, sich erobern konnten, kann nicht wundern, (stableu von littst)-
1. 920,000 Teutsche i. d. Schweiz machen 40"/o all. hiesig. Ansl. u. 6"/n d. Schweizerbev. aus.
2. 202.000 Italiener „ „ „ 87«/« „ „ „k,4°/«„
N. 04,000 Franzosen „ „ „ 11,HP« „ „ „ „1,1b"/n
Demgegenüber machen die Schweizer in Deutschland simstoo der Bevölkerung ans (M,000)

„ Italien „ „ (11,»00,
„ „ „ „ Frankreich 1,15 "/na „ „ „ (00,000)
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Diese vergleichsweise nie! größern stnteressen dee drei Großmächte auf nn-

lerem Hoheitsgebiete sind in Wirklichkeit viel zu groß n»d tnn nnseeee eine-
neu Gebietshoheit wesentlichen Abbruch. Das Gebot der Lelvsterhattnna be-<

sichlt, das; nicht nur jedes weitere steigen der Beteiligung der Grenzvölker an
unserm' Einivohnerschast unterbleibt, sondern sonne da? vorhandene liebermaß
herabgesetzt, adnedant Ivied. Es liegt n icht i n> n ati o n a I e n st n t e r e s s e

der Schweiz, daß die Faht der Ausländer sich >>nr gleichbleibt? sie muß reduziert
werden. Der europäische Hrei»denkoi''ff!.;ient deträgt die sehiveiz inbegrif-
fen! --- 1,.l> ch. Der schweizerische belauft sich auf l.ü ch also da? zehnfache. Die
nächsthöchste Ziffer zeint Frankreich mit öch ^ ^ch de? nnsrigen. lind die
französischen Staatsgelehrteu qualifizieren ihn -als kritisch^

Wenn die Schweiz an die äußerste Grenze geht und ans alle Wünsche -
die übrigen? reine Wünsche und keine Anrechte bedeuten Rücksicht nehmen
will, so darf nicht über 111',, gegangen werdein somit müssen ö ch

rund Z st l>, <1 ll l) An län d e r d e f i n i t i v a b g e h e n. selbstredend
finden sich unter den ststlßststv Ausländern, die gerade da sind, neben vielen, die
erwünscht find, viel mehr solche, die absolut unerwünscht lim nationalen
st nt-e reffe) sind und bleiben. An Stelle der unerwünschten können in AuS-
t a n f ch erwünschte, ja n o t w e n d'i g e Elemente treten.

Macht die Schweiz, nachdem sie ihre naturgemäß beschränkte
Aufnahmefähigkeit erkennt hat, nachdem sie zur vollen Erkenntnis der stnvasions-
gefahr fiir ihre trinationale Eristenz durchgedrnngeu ist, nachdenr sie mit der
importierten, erpansionistifcheu Niederlassnngspolitik an? Selbsterhaltungstrieb
gebrochen, inackll sie von ihrem souveränen und autonomen selbstbestimmungs-
recht und von dem daran? fließenden „Vorbehalte i h r e r nationalen stnteressen"
(Gebrauch, läßt sie aber trondem noch eine lll-prozenliize lieb.rsremdnng, als
absolutes Atarimum, gelten dann hat sie naeb außen une nach innen die
denkbar äußerste Konzession gemacht. Außer denn Schweizerbürger hat
überhaupt niemand -einen Rechtsanspruch ans Einreise, Riederlassnng in der Schweiz.
Die bestimmt, ob sich jemand auf ihrem Gebiet niederläßt, sie bestimmt die
Vorbedingungen und Bedingungen. Wer die Niederlassung bewilligt erhalten hat,
unter bestimmten Bedingungen erhalten hat, der ist dann in seiner Rechtsstellung

in der Schweiz und gegenüber und im Vergleich zum Schweizerbürger
gemäß den speziellen bezüglichen Niederlassungsvertragsbestimnmngeu diffe-
r e u z i e rt und definiert.

Bon Gleichstellung, Gleichberechtigung, G.l e i ch behandlung mit dem

schweizer schlechthin, wie die? leider bis dahin für den Fremden in der
Schweiz galt, ist selbstverständlich nicht mehr die Rede. Trotzdem die Verträge
dem schweizer die Gleichbehandlung im BertragsauSland mit dem Nationalen
lauf dem Papier) zusicherten, hat der Schweizer materiell diese Gleichbehandlung

nie erfahren. Für den schweizer waren diele Verträge „Fetzen Papier"
à ta Bethmann-Hollweg.

Der neue ickiwei zerilebe N o r m al » i e d e rla s s u n g v e r t r a g wenn
er boni Fremdstaate ?l akzeptiert ist, gibt keineswegs r-beliebig vielen
Angehörigen deS Pertragsstaates ?l, schon rein deshalb, weil sie Angehörige des

Staate? A und, unbesehen einen „Anspruch ans Vertrag" auf Etablierung in
der Schweiz, wie da? bisher leider Praktiziert wurde. Der neue schweizerische

Normalniederlassungsvertragstert erklärt' daß der Fremde aus dem Staate A,
w e u n e r ü b e r h a n P t z u r N i e d e r l a s s u n g in dcr S ch W e i z zu -

gelassen wird und worden ist, die und die von derjenigen de?
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Schweizertmrgers so und so unterschiedene (selbstredend nicht gleiche-!) Rechts-
stellung haben soll.

Selbstverständlich hält es bor Staat A. >nit Schweizern, bio eventuell sich

atlf seinein Gebiete wiirden niederlassen wollen, genau gleich.

Ter bloße, innner nur vorübergehende Slufe>UhaIt unterliegt dies e n

Bestimmungen nicht, involiert aber anderseits auch keine Rechte, wie sie die
einmal (bedingt) gewährte Niederlassung mit einbegreift.

Abschließend muß noch gesagt sein, daß sieh die Schweiz diejenigen Staaten,
mit denen sie sich ans den Normalnicderlassnngsvertrag einläßt, sehr sorgfältig
auswählen wird, und zwar sowohl wegen der interne» als auch wegen der
Interessen der Auslandschwcizer, eingedenk der praktischen Erfahrungen, die
sie und ihre Angehörigen im Auslande heute hinter sich haben:

8umumm jvis — Stimm«, mjuri«

(Das wundervollste Papier-Recht ist oft das größte Anrecht!)

Arbeitslosigkeit und Armenpflege.
Unsere amtlichen und freiwilligen Armenpflegen haben das Jahr hindurch

öfters Gelegenheit, arbeitslos und stellenlos Gewordene zu unterstützen. Bald
infolge Ueberstellung .auf dem Arbeitsmarkt oder infolge Arbeitsmangel bei

bestimmten Erwerbsgruppen: dann wieder wegen Selbstvcrschnldens der Potenten:

Arbeitsscheu, Pflichtvernachlässigung, wegen Streik oder Aussperrung.
Aber immer haben die Armenpflegen das Gefühl, sie können Wohl für die folgen

der Arbeitslosigkeit helfend einstehen, aber den Ursachen des Uebels sei

ihrerseits kaum beizukommen. Ja mitunter besteht sogar noch das Vorurteil,
wer arbeiten wolle, finde innner Arbeit, und bei der Arbeitslosigkeit spiele in
der Regel Persönliche Schuld durchaus keine nebensächliche Rolle. Es hält nicht
immer leicht, dies doch recht oberflächliche Urteil zu korrigieren. Tie Richtigstellung

wird erschwert durch die Tatsache, daß es unter den Arbeitslosen immer
solche gibt, die bei der Auswahl ihnen zugewiesener Arbeitsgelegenheiten
außerordentliche Vorsicht an den Tag legen und alle Bemühungen eines eifrigen
ArinenpflegerS znschanden machen. Taber der etwa geäußerte Verdacht, es sei

den Arbeitslosen mehr um die Unterstützung, als um di" Arbeit zu tun.
Bei denn Umfang, den jetzt die Arbeitslosigkeit in unserm Land genommen

hat, werden derartige Erwägungen nicht mehr in Betracht fallen und auch obge-
nannte Beobachtungen keinenfalls verallgemeinert werden dürfen. Tie Trage
nach dem Selbstw'rschnldcn der Einzelnen kann nicht mehr gestellt werden,
nachdem die wirtschaftliche Krisis zu so vielen Arbeitseinstellungen und
Personalentlassungen Anlaß gegeben bat. Im vorliegenden Toll wäre die Bezeichnung

..höhere Gewalt" zwar nicht zutreffend. Sinter der st rite steht der von
untern Gewalten diktiert" strieg, der die wirtschaftliche GleichwwichtSlage auf
dem Weltmarkt auf Iabre hinaus arnndlich erschüttert hat. Tie Arbeitslosigkeit

ist eine u n i v e r s ale, und die Lahmuna der Kauf- und stonsnmkraft tritt
allenthalben in die Erscheinung. Wir haben ein Recht, von historischen und voli
tischen Grenzen unseres Vatallandes zn reden und die Pflicht diese nach Kräften
zu schützen, aber wir haben kein Reebt und keinen Grund mehr, von wirtschaftlichen

Grenzen zu reden, an denen wE "nie in den Nachbarländern ausgebrochene
Wirtschaftskrise mit Aussicht auf Erfolg abwehren könnten. Unser kleines
Binnenland ist und bleibt eben abhängig von den Vorgängen, Schwankungen,
Unsicherheiten und Rückschlägen des Weltmarktes.
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